
suchte häufig allein und auch in Gesellschaft seiner 
E hefrau  diese G aststä tte  auf, m achte entsprechende 
Zechen und w ar einer der besten Kunden dieser G ast
s tä tte  „H eim burg“. Im  Sommer 1953, als der Ange
k lag te  wiederum  m it seiner F ra u  in der G asts tä tte  sich 
aufhielt, wurden Rufe aus der Richtung des in der N ähe 
liegenden Übungsplatzes gehört. Aus den L auten  ging 
hervor, daß es sich um  sowj. B ürger handelte. Der 
G astw irt K. schloß daraufhin  das Lokal, da er der A n
nahm e war, daß diese Personen E inlaß  in die G ast
s tä tte  begehren würden. Der A ngeklagte M. rief jedoch 
telefonisch den O P-Stab des VPKA N euruppin an  und 
ba t die K om m andantur zu verständigen. N ach einer 
Zeit ging der A ngeklagte durch die V ordertür der G ast
s tä tte  au f die S traße, w ährend K. das H aus durch die 
H in te rtü r verließ. Bei seinem H inaustre ten  auf die 
S traße sah  sich M. einem sowjetischen Soldaten ge
genüber, der einen Stock in der H and hatte . D er An
geklag te M. hielt den sowj. Soldaten an der H and fest. 
J e tz t kam  der G astw irt K. dazu und erk lärte , daß der 
Soldat gefesselt werden m üßte. Beide füh rten  je tz t den 
sowj. B ürger auf den Hof, banden ihn an H änden und 
A rm en und zw angen ihn, so sch räg  auf einem Stuhl 
sitzend die A nkunft der K om m andantur abzuw arten. 
Da sich der sowj. Soldat diese Behandlung nicht ge
fallen ließ und sich wehrte, w urde er vom A ngeklagten 
und dem K. gem einsam  an den Stuhl festgebunden.
Der A ngeklagte h a t m it dieser H andlung vorsätzlich 
einen Menschen seiner persönlichen F reiheit beraubt. 
Der A ngeklagte w endet ein, daß infolge von öfteren 
Angriffen seitens der sowj. Soldaten auf die G aststä tte  
und seiner häufigen Meldungen an die K om m andantur 
aus diesem Grunde der dam alige K om m andant ihm er
k lä rt habe, er soll doch zum  Beweis dieser Angriffe mal 
einen Angehörigen festhalten. N ur aus diesem Grunde 
w äre er der A ufforderung des K., den sowj. B ürger zu 
fesseln, nachgekom men.
Die Einwendungen des A ngeklagten sind unglaub
würdig, denn es h ä tte  dazu einer Fesselung n icht be
durft, sondern allein schon durch seine K örperkräfte  
w äre der A ngeklagte in der Lage gewesen, den sowj. 
B ürger solange festzunehm en, bis die Offizierstreife 
der K om m andantur eingetroffen wäre. Zum anderen 
h ä tte  auch genügt, wenn sich der A ngeklagte m it dem 
sowj. Soldaten in einen R aum  der G aststä tte  begeben 
hätte , wo er dann bei E in tr itt der S treife diesen der 
S treife h ä tte  übergeben können. E r ließ jedoch den 
sowj. Soldaten in der Öffentlichkeit gefesselt sitzen, 
um  der Bevölkerung gegenüber zum  A usdruck zu brin
gen, wie tüch tig  er doch ist, um  eine negative E instel
lung der Bevölkerung zu B ürgern  der SU aufkomm en 
zu lassen.
Ein ähnliches Vorkommnis dieser A rt ereignete sich 
Ende A ugust 1954 wiederum  in der G aststä tte  „Heim
b u rg “. Der A ngeklagte, der bei diesem Vorfall gerade 
n icht in  der G asts tä tte  anwesend w ar, e rfuhr davon 
von dem P olit-L eiter G. und dem zust. Kom m andanten. 
D urch diese beiden w urde er davon in K enntnis gesetzt, 
daß erneut sowj. Soldaten in der G aststä tte  „H eim burg“ 
niedergeschlagen und gefesselt wurden, daß m an auch 
sogar die Hunde auf die sowj. B ürger gehetzt hätte . 
Der A ngeklagte erhielt zugleich den A uftrag , die E r
m ittlungen in  dieser Sache aufzunehmen. Der Ange
k lag te selbst füh rte  diese E rm ittlungen  jedoch nicht 
selbst durch, sondern beauftrag te  dam it den Komm. N., 
der in einer völlig ungeschickten und unzureichenden 
A rt und Weise Vernehm ungen in der A rt tä tig te , daß 
nach dieser Vernehm ung die niedergeschlagenen sowj. 
B ürger und nicht die Schläger schuld an dem Vorfall 
w aren. Der A ngeklagte selbst überließ es bei diesen 
Vernehm ungen und legte am  anderen T ag  dem Zeugen
G. die Vernehm ungen m it dem Hinweis vor, daß der 
V organg je tz t der K om m andantur übergeben werden 
m üßte. D am it w ar fü r den A ngeklagten die Sache e r 

ledigt. W eitere E rm ittlungen  stellte er n icht an. E r 
w urde allerdings in dieser Sache noch einmal tä tig , als 
der G astw irt K. un ter Vorlage eines ärztlichen A ttestes 
Schadenersatz von der K om m andantur verlangte. Auf 
G rund dieses Ansinnens w urde der gesam te V organg 
erneut an den A ngeklagten zurückgegeben. Gleichzeitig 
erhielt er von dem K reisam tsleiter P . in G egenwart des 
Zeugen G. den A uftrag , eine H andsirene, die im  Lokal 
„H eim burg“ dazu benutzt wurde, bei irgendwelchen 
Vorfällen A larm  zu blasen, einzuziehen, sowie nach 
Ü berprüfung der Lage die G aststä tte  zu schließen. Der 
A ngeklagte kam  seinen A ufträgen  nicht nach und ließ 
die ganze Angelegenheit unerledigt in der Abt. K 
liegen.
Zu diesem Vorfall e rk lä rt der A ngeklagte, daß er sich 
auf die Vernehm ungen seines M itarbeiters N. völlig ver
lassen und sich w eiter nicht darum  geküm m ert habe. 
Im  übrigen habe er H em m ungen gehabt, gegen K. etwas 
zu unternehm en, da er m it diesem doch befreundet sei.
Im  Novem ber 1954 erschien in der D ienststelle des An
geklagten  erneut der sowj. K om m andant und füh rte  
wiederum  K lage wegen Ü berfälle auf sowj. B ürger 
durch Bevölkerung in K rangen. Auf W unsch des Kom
m andanten fuhren dann beide in die O rtschaft hinaus 
und suchten die G aststä tte  B. auf, in der die sowj. 
B ürger d e ra rt geschlagen und m ißhandelt wurden, daß 
die E inlieferung eines sowj. B ürgers in das K ranken
haus notwendig wurde. E s wurde festgestellt, daß  es 
sich bei dem Ü berfall au f Angehörige der Roten Armee 
um eine Gruppe junger Menschen handelte und die 
H auptschuldigen bei dieser P rügelei ein gewisser R. und 
V. w aren. N ach Besprechung m it dem K reisam tsleiter 
P . erh ielt der A ngeklagte den A uftrag , in  dieser Sache 
sofort alle erforderlichen E rm ittlungen  anzustellen. Zur 
D urchführung dieser A ktion w urden ihm  noch durch 
das Schnellkommando der VP einige Personen zugeteilt. 
In  K rangen konnte der A ngeklagte nichts feststellen 
und fuhr dann anschließend sofort nach Molchow. Auf 
dem W ege zum  B ürgerm eister tra f  er den V ater des 
V erdächtigen R. Im  Laufe der U nterha ltung  zwischen 
den beiden erfuhr der A ngeklagte, daß der Sohn des
R. n icht in  der elterlichen W ohnung sei und der V ater 
au f dem W ege in die G asts tä tte  w ar, um  seinen Sohn 
dort zu suchen. Zuvor h a tte  der A ngeklagte 2 Personen 
der Abt. K  den A uftrag  erteilt, das W ohnhaus des R. 
von außen zu beobachten, jedoch nicht die W ohnung 
selbst zu betreten. D er A ngeklagte, der sich m it der 
E rk lärung  des alten  R. zufrieden gab, daß sein Sohn 
nicht zu H ause sei und evtl, in der G aststä tte  sitzen 
würde, suchte in  Gesellschaft des alten  R . die G aststä tte  
nun ebenfalls auf, ließ sich vom alten  R. noch ein Glas 
Bier spendieren, gab ebenfalls eine Lage Schnaps aus 
und ging dann erst zum  Treffpunkt des Schnellkom
mandos zurück. H ier e rfuhr er von den beiden B eauf
trag ten , daß sie nichts an  der W ohnung des R. oder ihn 
selbst vorgefunden haben. D am it ließ es der A ngeklagte 
bewenden. E r erte ilte  keiner S treife den A uftrag , das 
H aus zu betreten, er fü h rte  keine H ausdurchsuchung 
durch, alles deswegen nicht, weil der alte R. ihm  erk lä rt 
hatte , daß sich sein Sohn nicht zu H ause befand. Es 
w urde noch anschließend nach W ulkow gefahren, wo 
m an den 2. H auptschläger V. festnehm en wollte. Da 
zwischen der Schlägerei im Novem ber und der K ennt
nisnahm e von der Schlägerei bereits einige Tage ver
gangen w aren, w aren die beiden H auptschläger n icht 
m ehr anzutreffen. Am nächsten  T ag  w urde auf Ver
anlassung des Zeugen G. durch den A ngeklagten F ahn 
dungsstufe I  erlassen. Im  Zuge der E rm ittlungen  stellte 
sich nunm ehr heraus, daß un te r den Zeugenvernehm un
gen auch Personen waren, die zugleich als T äter der 
Überfälle auf die sowj. B ürger in F rag e  kam en, u. a. 
w aren auch die beiden Söhne des G astw irts B. aus 
K rangen dabei. In  einer D ienstbesprechung, an der der 
A ngeklagte teilnahm , w urde festgesetzt, w er von den
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